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Anl. 2 TNG 2011
 TNG 2011 - Teilzeitnutzungsgesetz 2011

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

Identität, Wohnsitz und Rechtsstellung des (der) Gewerbetreibenden, der

(die) Vertragspartei(en) sein wird (werden):

Allgemeines

Zusätzliche Informationen, auf die der Verbraucher Anspruch hat, und

Angabe, wo genau sie erhältlich sind (z. B. Angabe des Kapitels in einer

allgemeinen Broschüre), sofern sie nicht hier angegeben werden:

In Kraft seit 23.02.2011 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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